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Genealogie .
Deutſchland . Friedrich Wilhelm II . , Kaiſer des Deut⸗

ſchen Reiches und König von Preußen , geb. zu Berlin den
27. Jan . 1859 , verm . den 27. Febr . 1881 mit Prinzeſſin
Auguſte Viktoria , geb. zu Dolzig den 22. Okt . 1858 ,
Tochter des 7 Herzogs Friedrich Auguſt von Schleswig⸗Hol⸗
ſtein . — Kronprinz Friedrich Wilhelm Viktor Auguſt
Ernſt , geb. zu Potsdam den 7. Mai 1882 .

Baden . Friedrich Wilhelm Ludwig , Großherzog von
Baden , Herzog von Zähringen , geb. zu Karlsruhe den 9. Sept .
1826 , folgte ſeinem Vater , d. Großh . Leopold , als „ Regent “ an
Stelle ſeines Bruders am 24. Apr . 1852 und nimmt den Titel
„ Großherzog von Baden “ am 5. Sept . 1856 an ; General⸗
inſpekteur des XIV . und XV. Armeecorps ( Baden und Elſaß
Lothringen ) , Generaloberſt d. Kav . mit d. Range eines G. F. M. ,
Chef d. 1. Bad . Leib⸗Gren . ⸗Rgt. Nr. 109, d. 1. Bad . Leib⸗
Drag . ⸗Rgt . Nr. 20 und d. 1. Bad . F. ⸗Art . ⸗Rgt. Nr. 14, Chef
des rhein . Ulanen - Rgt . Nr . 7, des 8. Kgl . Württ . Inf . ⸗Agt.
Nr. 126 ; ſ. 1898 à la suite der Marineinfanterie und
d. K. K. öſt . Inf . ⸗Rgt. Nr . 50, Kgl . ſchwed . Ehren⸗General ,
verm . zu Berlin den 20. Sept . 1856 mit J . K. H. der Prinz .
Louiſe Marie Eliſabeth , geb. daſelbſt den 3. Dez . 1838 ,
Tochter des 7 Deutſchen Kaiſers Wilhelm J. — Kinder :
a. Friedrich , Erbgroßherzog , Markgraf von Baden und
Herzog von Zähringen Gönigliche Hoheit ) , geb. zu Karls —

)e den 9. Juli 1857 , General der Infanterie Komman⸗
deur des Königl . Preuß . VIII . ( Rhein . ) Armeekorps , Chef
des 5. Bad . Inf . ⸗Rgt. Nr. 113 , à la suite des 1. Bad . Leib⸗
Gren . ⸗Rgt . Nr. 109 und des 1. G. ⸗Rgts . zu Fuß , des 1.
G. ⸗Ul. ⸗Rgt. , verm . auf Schloß Hohenburg den 20. Sept . 1885
mit Prinzeſſin Hilda Charlotte Wilhelmine von Naſſau und
Luxemburg , geb. zu Bieberich den 5. Nov . 1864 . b. Prinzeſſin
Viktoria , geb. zu Karlsruhe den 7. Aug . 1862 , verm . in
Karlsruhe den 20. Sept . 1881 mit Kronprinz Guſtav Adolf
von Schweden und Norwegen , Herzog v. Wermland , geb. zu
Drottningholm den 16. Juni 1858 . — Kinder : 1. Guſtav ,
Herzog von Schonen , geb. zu Stockholm den 11. Nov . 1882 .
2. Wilhelm , Herzog von Södermanland , geb. auf Schloß Tull⸗

garn den 17. Juni 1884 . 3. Erich , Herzog von Weſtman⸗
land , geb. zu Stockholm den 20. April 1889 .

Geſchwiſter : a. Pr . Alexandrine , geb. zu Karlsruhe
den 6. Dez. 1820 , verm . ebenda am 3. Mai 1842 mit Ernſt II . ,
weil . Herzog von Sachſen⸗Koburg⸗Gotha , Wittwe ſeit 22. Aug .

b. Weil . Prinz Wilhelm , geb. in Karlsruhe den1893 .

18. Dez . 1829 , geſt . am 27. April 1897 in Karlsruhe , verm .
in St . Petersburg der 11. Febr . 1868 mit Marie Maxi⸗
milianowna Romanowska von Leuchtenberg , geb. daſelbſt den
16. ( 4. ) Okt. 1841 . — Kinder : 1. Pr. Sophie , geb. zu Baden
26. Juli 1865 , verm . in Karlsruhe 2. Juli 1889 mit Erbpr .
Friedrich v. Anhalt - Deſſau . 2. Pr . Maximilian , geb. in
Baden 10. Juli 1867 , Dr . utr . juris , Major à la suite d.
G. ⸗Kür. ⸗Rgt . c. Pr . Karl , geb. zu Karlsruhe den 9. März
1832 , General d. Kavall . , Chef des 3. bad . Drag . ⸗Rgt . Nr. 22,
morg . verm . auf Schloß Bauſchlott mit Luiſe Gräfin von
Rhena , geb. Freiin v. Beuſt , geb. den 10. Juni 1845 . Sohn :
Friedrich , Graf von Rhena , geb. in Baden den 22. Jan .
1877 , Seconde - Lieut . im 1. Bad . Leib⸗Gren . ⸗Reg. Nr. 109 .
d. Pr . Marie Amalie , geb. in Karlsruhe den 20. Nov.
1834 , verm . daſelbſt den 11. Sept . 1858 mit Fürſt Ernſt
von Leiningen zu Amorbach ( Bayern ) .
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Eltern : Weil . Karl Leopold Friedrich , Großherzog von
Baden , geſt . den 24. April 1852 , und b. Höchſtdeſſen am
6. Juli 1865 verſt . Gemahlin Sophie Wilhelmine .

Vaters Geſchwiſter : 1. Wilhelm , geb. den 8. April
1792 , geſt . 11. Okt. 1859 . Töchter : a. Sophie , geb. den
7. Aug . 1834 zu Karlsruhe , verm . ebenda den 9. Nov. 1858
mit Fürſt Woldemar zu Lippe Detmold , Wittwe ſeit 20. März
1895 ; b. Leopoldine , geb. 22. Febr . 1837 , verm . zu Karls⸗
ruhe den 24. Sept . 1862 mit Fürſt Hermann von Hohenlohe⸗
Langenburg . 2. Großherzog Karl , geſt . 8. Dez. 1818 , verm .
mit Stephanie , Vicomteſſe v. Beauharnais , geſt . den 29. Jan .
1860 ; deſſen Tochter Joſefine , geb in Karlsruhe den 21. Okt .
1813 , verm . daſelbſt den 21 Okt . 1834 mit Karl Anton , Fürſt
von Hohenzollern - Sigmaringen , Wittwe ſeit 2. Juni 1885 .

Bayern . Otto Wilhelm I. , König von Bayern , geb. den
April 1848 . Weil dauernd verhindert , des Königreichs

erw . Prinz - Regent Luitpold von Bayern ſeit 13. Juni 1886 .
Sachſen . Friedrich Auguſt Albert , König von Sachſen ,

geb. den 23. April 1828 , ſeit 29. Oktober 1873 ; verm . den
18. Juni 1853 mit Prinzeſſin Carola , Tochter des Prinzen
Guſtav von Waſa , geb. den 5. Auguſt 1838 . Thronfolger :
Friedrich Auguſt Georg , geb. den 8 Aug . 1832 .

Württemberg . Wilhelm II . , König von Württemberg ,
geb. den 25. Febr . 1848 , ſeit 6. Oktober 1891 ; zum zweiten⸗
male verm . zu Bückeburg den 8. April 1886 mit Prinzeſſin
Charlotte , geb. den 10. Okt. 1864 , Tochter des Prinzen
Wilhelm zu Schaumburg⸗Lippe .
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Pflege und Förderung landw . Futereſſen im Großherzogthum Baden .
I . Die landwirthſchaftlichen Angelegenheiten

gehören zu dem Geſchäftskreiſe des Gr . Miniſteriums des
Innern . Demſelben ſind die für Förderung der Landwirth⸗
ſchaft beſtehenden Behörden und Staatsanſtalten unterſtellt .

Chef des Miniſteriums : Eiſenlohr , Präſident des Mini⸗
ſteriums des Innern , Excellenz .

Referent für landw . Angelegenheiten einſchl . der Feld⸗
bereinigung , der Kataſtervermeſſung und des landw . Unter⸗
richtsweſens : Dr . Krems , Miniſterialrath .

Techn . Referent f. Landwirthſchaft : Märklin , Reg . ⸗Rath .
Techniſcher Referent für Thierzucht und Veterinärweſen :

Franz Hafner , Regierungsrath .
Techn. Referent f. Pferdezucht : Graf v. Bismark⸗Lilienhof .
Die Geſchäfte für Feldbereinigung nebſt denen der

Kataſtervermeſſung ſind der Oberdirektion des Waſſer⸗
und Straßenbaues übertragen .

Vorſtand der Oberdirektion : Honſell , Oberbaudirektor .
Techniſcher Referent : Drach , Oberbaurath .

Rechtsreferent : Wiener , Regierungsrath .
Der Oberdirektion des Waſſer - und Straßenbaues unter⸗

ſtehen neun Landeskultur⸗Inſpektionen , und zwar :
a. Konſtanz , b. Donaueſchingen , c. Waldshut ,

d. Freiburg , e. Offenburg , k. Karlsruhe , g . Heidel —
berrg , h. Mosbach , i. Tauberbiſchofsheim .

II . Der Landwirthſchaftliche Verein ,

gegründet 1819 , umfaßt das ganze Großherzogthum , iſt zur
Zeit in 67 landwirthſchaftliche Bezirksvereine getheilt , von
denen je 3 — 10 zu einem Gauverbande gruppirt ſind .

Die Mitglieder der Bezirksvereine ſind zugleich Mitglieder
des Geſammtvereins ; ſie können ſich zur Wahrnehmung
örtlicher Intereſſen zu Ortsvereinen verbinden . Dieſe
Ortsvereine gelten als Zweigvereine der Bezirksvereine .

Die Orts⸗ und Bezirksvereine , ſowie die Gauverbände
verwalten ihre Angelegenheiten innerhalb gegebener Satzungen
ſelbſtſtändig .



Die Thätigkeit der Ortsvereine erſtreckt ſich in der Regel
auf die politiſche Gemeinde , das Thätigkeitsgebiet der Bezirks⸗
vereine fällt in der Regel mit dem Amts⸗ bezw . Amts⸗

gerichtsbezirk , dasjenige der Gauverbände in der Regel mit
einem der Kreisverbände zuſammen .

Der Geſammtverein , welcher unter dem beſonderen
Schutze Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs
ſteht , wird durch den Präſidenten des Landwirthſchaftsrathes
und durch einen Geſammtausſchuß vertreten . Letzterer beſteht
aus je einem Vertreter der Bezirksvereine und tagt unter dem
Vorſitz des Präſidenten des Landwirthſchaftsrathes . Letzterer
wird vom Landesherrn nach Anhören der den Verein im
Landwirthſchaftsrath vertretenden Mitglieder ernannt .

Das Organ der einzelnen Gauverbände iſt der betreffende

Gauausſchuß , welcher aus den beiden Vorſtänden der
Direktion der dem Gauverbande zugetheilten Bezirksvereine
und zwei von den letztern auf je vier Jahre gewählten Mit⸗
gliedern beſteht .

Witglieder des Badiſchen Landwirthſchaftsrathes auf
die Zeit 1897- 1900 .

1. Das durch landesh . Entſchließung beſtellte Präſidium :
Präſident : Landtagsabgeordneter Oekonom Hermann

Klein in Wertheim .
Stellvertretender Präſident : Frhr . Ferdinand

von Bodman , Gutsbeſitzer auf Lorettohof bei Freiburg ,
Kammerherr und Mitglied der I. Kammer ; außerordentlicher
Geſandter und bevollmächtigter Miniſter am K. Bayr . und
K. Württ . Hofe .

2. e der landwirthſchaftlichen Gauverbände :

8 Bezeichnung des Gauverbandes und deſſen

8 Zuſammenſetzung nach Bezirksvereinen .
Vertreter . Stellvertreter .

1 . I. Gauverband ( Seegau )
1. Ueberlingen , 2. Salem , 3. Meersburg .

2 . II . Gauverband ( Höhgau ) .
4. Konſtanz , 5. Engen ,
7. Stockach .

3.] III . Gauverband ( Donau⸗Linzgau )

6.
9

Ravolfzell ,

10. Pfullendorf .
4.] IV . Gauverband ( Baar⸗ u. Schwarzwaldgau )

11. Bonndorf , 12. Donaueſchingen , 13. H.
Villingen .

5 V. Gauverband ( Alb⸗ und Klettgau )
14. Jeſtetten , 15. Säckingen , 16. St .

Blaſien , 17. Waldshut .
6.] VI . Gauverband ( Markgräfler Gau ) .

21. Schönau , 22. Schopfheim .
7. ] VII . Gauverband ( Breisgau )

28. Breiſach , 24. Emmendingen, 25. Et⸗
tenheim , 26. Freiburg , 27. Kenzingen ,
28. Staufen , 29. Waldkirch , 30. Neuſtadt .

8. VIII . Gauverband ( Gutach , Kinziggau ) 8
31. Gengenbach , 32. Triberg , 38. Wolfach .

9.] E . Gauverband ( Ortenayu )
34. Kork , 35. Lahr , 36. Oberkirch ,
37. Offenburg .

10. X. Gauverband ( Oosgau )
88 . Achern , 39. Baden , 40 . Bühl, 41.
Gernsbach , 42. Raſtatt .

11. ] XI . Gauverband ( Pfinzgau )
43. Bruchſal , 44 . Bretten , 45 . Durlach,
46. Ettlingen , 47. Karlsruhe , 48. Pforz⸗
heim , 49. Philippsburg .
Gauverband ( Pfalzgau )
50. Eppingen , 51 . Neckarbiſ chofsheim /
52 . Sinsheim , 53 . Heidelberg , 54 . Laden⸗

burg , 55 . Mannheim , 56 . Schwetzingen ,
57 . Weinheim , 58. Wiesloch .

13. ] XIII . Gauverband ( Odenwaldgau )
59. Adelsheim , 60 . Buchen , 61. Eber⸗
bach , 62. Mosbach .

14. ] XIV . Gauverband ( Taubergauny ) /
63 . Boxberg , 64. Gerlachsheim , 65.
Krautheim , 66 . Tauberbiſchofsheim ,
67 . Wertheim .

12. TXII

Güterinſpektor Enderle - Salem .

Gutsinſpektor
Mainau .

. . Kronenwirth E. Walter⸗Pfullen⸗
8 Meßkirch , 9. Stetten a. k. M. , dorf .

Reichstagsabgeordneter Poſthalter
Faller⸗Bonndorf .

Bürgermeiſter Meyer - Grießen .

. Oekonom Max Wechsler - Müll⸗
18. Kandern , 19. Lörrach , 20 . Müllheim , heim .

Geh . Regierungsrath K. Salzer —
Emmendingen .

Oekonom W. S

Bürgermeiſter Häß⸗Meiſſenheim .

Gutsinſpektor
Schloß Eberſtein .

Landtagsabgeordneter Oekonomie⸗
rath Frank - Buckenberg .

Kommerzienrath Ferdinand Sei⸗
pio⸗Mannheim , Mitglied der
Erſten Kammer .

Gutspächter Adolf Branden⸗

Gutsbeſitzer E. Schönenberger⸗
Braunenbergerhof .

Franz Ries⸗

Bezirksthierarzt H. Utz - Villingen .

Freiherr von Schönau - Ober⸗
ſchwörſtadt .

Bürgermeiſter Lienin⸗Weil .

Freiherr Richard von Böcklin⸗
Orſchweier , Mitglied der Erſten
Kammer .

teiner⸗Strohbach . ] Oberförſter Schätzle - Wolfach .

Bürgermeiſter König - Willſtett .

Würtenberger , [ Bezirksthierarzt Fr . Braun⸗Baden .

Bürgermeiſter Herbſt⸗ - Hochſtetten .

Stabhalter H. Schuh⸗ - Grenzhof

Bürgermeiſter H. Brunn⸗

burg⸗Bronnacker . Aglaſterhauſen .

Oekonom Eduard Rudolph - Oekonom Gg. Zembſch - Haidhof b.

Neunſtetten b. Krautheim . Wertheim .



en der
vereine
n Mit⸗

sauf

dium :
rmann

inand
eiburg ,
itlicher
r. und

ger⸗

ngen .

Ober⸗

—
rſten

5.

ett .

aden .

etten .

zhof

hof b.

3. Vertre

—

Landtagsabgeordneter Eduard
Bürgerme Rall⸗Marbach .
Poſthalter Eduard Schmidt⸗

ar Kaltenbach

Müller - Welſchingen .

heinheim
challſtadt.

U

Adlerwirth J . Knapp⸗Gr
dmann⸗Vimbuch .21. ] Altbürgermeiſter Ambr. Frie

22.] Bürgermei § erb ſt⸗Hochſtetten
23. ] Oekonom Karl Steingötter⸗Ladenburg .
24. ] Stabhalter Zimmermann⸗Schwabenheim

tsbeſitzer Otto Stein⸗Kudach

4. Vertreter des Verbandes der
26 . ] Landtagsabgeordneter Oekonomierath A. Schmid⸗ fTauberbi iſchofsheim .

der Kreiſe

Bezeichnung
des

Kreiſes
Stellvertreter

Bürgermeiſter Bücheler⸗Engelswies . Konſtanz .
Sternwirth Frei⸗Behla . Villin
Altbrgrmſtr .

zür l
Landt . ⸗Abg. Brgrm . Geldrei
Altbürgermeiſt
Saſtwirth M.

tsbeſitzer Wilhelm Hübſch
Landt . ⸗Abg. Bürgermeiſter

Bürgermeiſter Gramlich

Rer

igen .
FJ. B. Ma rye r⸗Stühlingen .

bauer J . Burger⸗O chth

germeiſter Lienin⸗Weil . s Lörrach
s Offenburg

Baden .
Karlsruhe
Me annheim
Heidelber

r Eduard Knör
Betſch⸗Gochsheim

Kreis

Neckarbiſchofsheim .
⸗Sindolsheim

landwirthſchaftlichen Kreditgenoſſenſchaften .
tner G. Bunz⸗Karlsruhe .

Vertreter des Verbandes der landwirthſchaftlichen Konſum⸗ und Weitesenefferefefes27. ] Gutsbeſitzer 580 imerzienrath § Karlsruhe . 1 Bürgermeiſter Philipp
6. Vertreter des Verbandes der badiſchen Zuch

Landwirth

oſſenſchaften
f Heinemann - Neudingen .

einbauvereins .

Hüglin - §
8. Vom Miniſterium ernannte Mitglieder.

„Landwirthſchaftliche Mitglieder des badiſchen Eiſenbahnraths 1897/1900 .

28. ] Verbandsinſpektor Heitzmann⸗Meßkirch .

7. Vertreter des Oberbadiſchen W
29. ] Nikolaus Blankenhorn - Niederweiler . G.

30 S. Durchl . Prinz Alfred von Löwenſtein —Wertheim auf S
51.] Oberingenieur Lubberger⸗Freiburg
32 Roth⸗Ichenheim .
33 herr E. von Schauenburg Gaisbach .34 ndtag gsabgeordneter Bürgermeiſter

S
Schüler⸗Ebringen .

35. ofapotheker Kirsner - Donaueſchingen .

Präſident : Klein - Wertheim , Landt . ⸗Abg.

Präſident Klein - Wertheim , Landt . ⸗Abg
Brandenburg - ⸗Bronnacker .

Oekono: nierath
Stellvertreter : F

Gutsbeſitzer Wechsler - ⸗Müllhei

III . Staatliche Anſtalten zur Förderungder
Landwirthſchaft .

1. Landwirthſchaftlich⸗chemiſche Verſuchsanſtalt
führt wiſſenſchaftliche Unterſuchungen aus . Dieſelbe beant⸗
wortet an ſie geſtellte naturwiſſenſchaftlich⸗landwirthſchaft⸗
liche Fragen und überwacht den Handel mit Futter⸗ und
Düngemitteln . Die Beantwortung von Fragen findet un⸗
entgeltlich ſtatt, ebenſo die Ausführung von Unterſuchungen
von Futter⸗ , Düngemitteln u. ſ. w. , ſofern ſie , z. B. be⸗
hufs Kontrole , allgemeines Intereſſe bietet .

Vorſtand : Geh. Hofrath Prof . Dr . Jul . 9
ruhe , mit zwei Aſſiſtenten .

Neßler in Karls⸗

2. Landwirthſchaftlich⸗botaniſche Verſuchsſtation Karlsruhe .
Dieſelbe hat die Aufgabe , Fragen , welche ſich auf die

Lebenserſcheinungen der landwirt hſchaftlich en Kulturpflanzen
beziehen , zu bearbeiten , in Sonderheit beſchäftigt ſie ſich

h

Freiherr E. A

m,

Oekonomierath Frank⸗Pforzheim .
b8Kommerzienrat Reiß⸗Karls

88 des deutſchen Landwirthſchaftsr

n⸗Pfös
von Göler —
G

Erſatzmänner : Gutsbeſitzer Stein - Kudach

sbeſitzer Steiner - Strohbach .

nit Verſuchen über Akklimatiſation , über den Werth neuer
— ů den Verlauf von Pflanzenkrankheiten , die

Entwickelungsgeſchichte der Kulturpflanzen unter verſchiedenen
Kulturbedingungen , endlich mit der Unterſuch zhung und Werth
beſtimmung von Sämereien .

Für die Unterſuchung von Sämereien ſteht die Anſtalt
den badiſchen Landwirthen und den Samenhändlern unter

nachſtehenden Bedingungen zur Verfügung :
Die Unterſuchung von Samenproben werden von der An⸗

ſtalt für die Direktionen der landw . Bezirks⸗ und Ortsvereine

unent geltlich ausgeführt , wenn es ſich um den Ankauf
von Sämereien für eine größere Anzahl von Vereinsmit⸗
gliedern handelt . Doch findet auch für einzelne Landwirthe eine
unentgeltliche Unterſuchung dann ſtatt , wenn die Proben von
der Vereinsdirection eingeſendet werden und die Ver ſicherung
abgegeben wird , daß die Unterſuchung nicht für einen Samen
händler , ſondern lediglich für Landwirthe ſtattfinden ſoll

Der Vermittelung der Einſendu ing von Samenproben für
Samenhändler dürfen ſich die landw . Vereinsdirektionen ſelbſt
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dann nicht unterziehen , wenn die Händler zugleich Land⸗
wirthe und Mitglieder des Vereins ſind

Samenhändler können mit der Anſtalt nur dann verkehren
wenn ſie mit derſelben einen Vertrag abſchließen , wonach
ſie ſich verpflichten , ihren Abnehmern für eine gewiſſe Güte
der Saatwaare zu garantiren .

Die Thatſache der Vollziehung und der Aufhebung der
mit Samenhändlern abgeſchloſſenen Verträge werden von

Zeit zu Zeit im Landw . Wochenblatt bekannt gemacht .
Die Zahl der zu einem Vertragsabſchluß mit der An⸗

ſtalt zuzulaſſenden Handlungen iſt nicht beſchränkt . Die
Ent ſ0 eidung über die Zulaſſung einer Handlung im einzelnen

Fall bleibt dem Vorſtand der Anſtalt überlaſſen .
Außerhalb Badens wohnende Landwirthe haben die Unter —

ſuchung von Sämereien zu bezahlen , und zwar mit 4 Mark
für die einfache Unterſuchung der Reinheit und Keimfähigkeit .
Sind zur genauen Werthbeſtimmung der Samen mikro⸗
ſkopiſche Unt hungen nöthig , ſo ſind außer jenen 4 Mark
für jeden A stag von 8 Stunden 10 Mark zu bezahlen .

Für alle ſonſtigen oben bezeichneten Arbeiten ſteht die
Station den badiſchen Landwirthen , welche Mitglieder des
landw . Vereins ſind , unenttgeltlich zur Verfügung , vorausge

ſetzt , aße s ſich um Fragen handelt , die eine allgemeine wiſſen⸗
ſchaftliche oder praktiſche Wichtigkeit haben .

Für die Durchführung ſolcher Arbeiten , bei denen nur
ein privates Intereſſe vorliegt , iſt eine Taxe von 10 Mark
für den Arbeitstag von 8 Stunden zu zahlen . Landwirthe ,
die nicht Mitglieder des landwirthſchaftlichen Vereins ſind ,
ebenſo Händler ( Samenhändler , Gärtner 1. ) , haben unter
allen Umſtänden jene Taxe zu zahlen .

Vorſtand : Prof . Dr . Ludwig Klein , mit zwei Aſſiſtenten

3. Die mit reichſten Mitteln ausgeſtattete Univerſität
Heidelberg .

4. Landwirthſchaftliche Winterſchulen .

Der Kurſus iſt halbjährig , vom November bis Ende
März oder Anfangs April . Schülerzahl bei einklaffigen Schulen
höchſtens dreißig . Unterrichtsgegenſtände : deutſche

—. — Rechnen , Geometrie und Feldmeſſen , Naturlehre ,
Landwirthſchaft , Thierzucht und einzelne Theile der Thier⸗
kunde ( Exterieur , Hufbeſchlag u. ſ. w. ) . Die der
Schulen finden im Sommer Verwendung als Wanderlehrer .

Außerdem iſt ſeit 1867 im Kreiſe Karlsruhe ein beſonderer
Kreiswanderlehrer angeſtellt , welcher aus Kreismitteln beſoldet
wird . Seit 1896 Kreiswanderlehrer Geiß mit Sitz in Durlach .

1. Landw . Winterſchule Auguſtenberg bei Grötzin⸗
gen für den Kreis Karlsruhe . Staatsanſtalt . Eröffnet am 1.
Dez. 1864 . Vorſtand : Landwirthſchaftsinſpektor Gaub

2. Landw . Winterſchule zu Eppingen für den Kreis
Heidelberg . Staats⸗ , Kreis⸗ und Gemeindeanſtalt . Eröffnet am
J. Dez . 1864 . Vorſtand : Landwirthſchaftslehrer Zollikofer .

3. Landw . Winterſchule zu Bühl für den Kreis Baden .
Eröffnet am 1. November 1866 . Vorſtand : Landwirth⸗
ſchaftslehrer Stengele .

4. Landw . Winterſchule zu Tauberbiſchofsheim
für den Kreis Mosbach . Eröffnet am 1. November 1867 .
Vorſtand : Oekonomierath Schmid .

5. Landw . Winterſchule zu Meßkirch für den Kreis
Konſtanz .Eröffnet am 4. November 1867 . Vorſtand : Land⸗
wirthſchaftslehrer Huber .

6. Landw . Winterſchule zu Offenburg für den Kreis
Offenburg . Eröffnet am 4. Nov . 1867 . Vorſtand : Oekonomie⸗
rath Magenau

7. Landw . Winterſchule zu Müllheim für den Kreis
Lörrach . Eröffnet am 2. November 1867 . Vorſtand : Land⸗
wirthſchaftsinſpektor Vincenz .

8. Landw
Eröffnet

Winterſchule zu Waldshut für de n Kreis
im November 1868 Vorſtand Land⸗

ſpektor Rieswirthſchaftsin
Landw . Winter

Villingen . Eröffnet im
ſchaftsinſpektor Hagmann

10. Landw . Winterſchule zu Freiburg für den K
Freiburg . Eröffnet am 1. November 1868. Vorſtand : Land
wirthſchaftsinſpektor Schmezer . Die Schule iſt zweiklaſſig

11. Landw . Winterſchule zu Laden bur 9 für den Krreis

hule zu Villingen für den Kreis
November 1868 . Vorſtand : Landwirth —

Mannheim . Eröffnet im November 1868 d: Land
wirthſcha tzinſpekto' r Kuhn . Die Schule iſt zweiklaffig

12. Landw . Winterſchule zu Radolf Kreis
anſtalt für den Kreis Konſtanz . Eröffnet am Oktober
1868 . Vorſtand : Landwirthſchaftslehrer Häcker

5. Die Großth . Obſtbauſchule Auguſtenberg

bei Grötzingen . Vorſtand : Landwirthſchaftsinſpektor Bach ,
Obſtbaulehrer Klein , 2 Aſſiſtenten .

Satzungen und d ſind folgende :
§ 1. Zweck der Anſtalt . Die Großh . Obſtbauſchule

Aug uſtenberg hat die Aufgabe , theoretiſchen und praktiſchen
Unterricht im Obſtbau zu ertheil

Nebſtdem ſollen ihre Angeſtellten auch außerhalb der

Schule für die Förderung des Obſtbaues im Lande thätig

§ 2. Der Unterricht . Der Unterricht hat den
Leute, welche ſich ſchon mit Obſtbau beſchäftigt haben , in
allen Theilen dieſes Faches , insbeſondere in der Erziehung
der Obſtbäume , in der Pfl anzung und Pflege derſelben , in
der Kenntniß der wichtigſten Obſtſorten und in der Benützung
und Aufbewahrung des Obſtes
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auszubilden .

Er wird theils in einem ordentl chen Lehrkurſusvon vier
Monaten für ju Hauptkurſus ) , thei in einem
abgekürzten Kurſus von 14 Tagen für Perſonen reiferen
Alters ertheilt .

as Nähere hierüber beſtimmt der Lehrplan .
§ 3. Hauptkurſus . Aufnahme . In den Hauptkurſus

werden Leute im Alter von mindeſtens 15 Jahren aufgenom
men , welche einen guten Leumund und die für das Verſtändniß
des Unterrichts nothwendigen Fähigkeiten u. Kenntniſſe beſitzen .

Die Anmeldung hat vier Wochen vor Beginn des Kurſus
bei dem Vorſtand der Anſtalt zu geſchehen. Mit der Anmeldung
ſind die Leumunds - und Schulzeugniſſe vorzulegen und iſt

nachzuweiſen , wer die Beſtreitung der Koſten für die Ver
pflegung des Obſtbauſchülers übernimmt .

§ 4. Unterrichtszeit . Die Einberufung erfolgt für

zwei Zeitperioden von je acht Wochen ; der Unterricht der
erſten Periode beginnt im Monat März , derjenige der zweiten

Periode Ende Juli .
§ 5. Verpflegung . Die Schüler erhalten Wohnung und

Koſt in der Anſtalt , ſoweit es deren Räumlichkeiten geſtatten .
Soweit dies nicht der Fall iſt , oder die Schüler in der nächſten
Umgebung der Anſtalt zu Hauſe ſind , kann ihnen geſtattet
werden , Wohnung und Koſt außer der Anſtalt zu nehmen .

§ 6 . Koſten des Unterrichts und der Verpflegung
Der thoretiſche u. praktiſche Unterricht wird unentgeltlich ertheilt

Für die Verpflegung und Verköſtigung haben die Schüler
eine den Selbſtkoſtenpreis nicht überſteigende Vergütung zu
entrichten , welche alljährlich nach den Rechnungsergebniſſen
des Vorjahres feſtgeſetzt und vor Eröffnung des Unterrichts
bekannt gemacht wird .

§ 7 . Vergünſtigungen . Den Schülern des Haupt⸗
kurſus können auf Anſuchen folgende Vergünſtigungen ein⸗
geräumt werden :

1. Erſatz der Reiſekoſten von ihrem Heimathsort nach
Station Grötzingen und zurück ;
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§ 11. Prämien für Baumſchulwärter . An Baum⸗
chulwärter von Korpo nen wie von Privaten , welche ſich
ſuszeichnen , wird alljährlich eine Anzahl von Geldprämien

t. Die Verleihung geſchieht auf den Antrag des Vor⸗
des der Obſtbauf ) das Miniſterium des Innern .
§ 12.

S
rderung des Obſtbaues . Auf
überwieſenen Gelände wird ein

Sortiment der für die Verhältniſſe
1 bſtſorten angelegt . Die Baumſchulen

nzungen der Anſtalt ſind in einem für die
zwecke möglichſt vollkommenen Zuſtand zu erhalten .

Lehrern der Obſtbauſchule liegt es ob, vom Stande
es Obſtbaues in allen Theilen des Landes ſich zu unter⸗
ichten und durch Wort und Schrift die Pflege und Hebung
ieſes Kulturzweiges zu fördern .

Auf Anſuchen haben dieſelben Auskunft über die beſten
lezugsquellen junger Bäume , über die Anlage von Baum⸗
hulen , über Ausführung von Baumpflanzungen , überhauptber alle auf den Obſtbau bezüglichen Fragen zu ertheilen .

Ueber die gemachten Wahrnehmungen und über die
hätigkeit der ganzen Anſtalt hat der Vorſtand im Benehmen
it dem Vorſtand der landw . Winterſchule alljährlich einen

ſericht an das Miniſterium des Innern zu erſtatten und
u dieſen Bericht ſeine Vorſchläge wegen Förderung des Obſt⸗
zues im Lande anzuknüpfen .

6. Ackerbauſchule Hochburg .
Vorſtand : Domänenpächter , Oekonomierath Junghanns .
Eröffnet am 1. Juli 1848 . Kurſus zweijährig .
Satzungen dieſer Anſtalt ſind :
§. 1. Die ſtaatliche , unter der oberen Aufſicht des Mi⸗

ſteriums des Innern ſtehende Ackerbauſchule Hochburg
it die Aufgabe , junge Männer , vornehmlich aus dem
auernſtande , in einer zweijährigen Lehrzeit durch ge⸗
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Beſuche der Ackerbauſchule und zur Uebernahme der daraus
erwachſenden Koſten beizulegen .

§ 6 . Bei der Aufnahme ſind , wenn ſie nach dem Prü⸗
fungsergebniß andern Bewerbern auch etwas nachſtehen , in
erſter tie Bauernſöhne und ſolche Bewerber zu berückſich⸗

welche dereinſt einen eigenen Gutsbetrieb zu erlangen
cht haben . Solche , welche eine Winterſchule erfolgreich

haben , ſowie Angehörige des Großherzogthums
haben vor andern den Vorzug .

Die Auf ie geſchieht d
der Genehn

ch den Vorſtand und bedarf
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§ 7. Mit dem Eintritt in die Anſtalt übernehmen die
Zöglinge die Verpflichtung , in derſelben die feſtgeſetzte
Lehrzeit von 2
auf Haus⸗ und S
weigerlich Folge zu leiſten , allen in der Gutsn

kommenden Arbeiten nach Anweiſung des Vo
eifrig zu unterziehen und den an ſie ergehend
willig zu gehorchen .

§ 8. Jeder Zögling hat beim Eintr
eine Sonntagskleidung , zwei vollſtändige
und das nöthige Leibweißzeug , ſowie die zur Reinigung des
Körpers, der Kleidung und des Schuhwerks nothwendigen
Gegenſtände mitzubringen .

§. 9. Koſt und Wohnung , Betten , Handtücher , Heizung
und Beleuchtung , bei Erkrankungen auch die erforderliche
ärztliche Hilfe und die nöthigen Arzneimittel werden den
Zöglingen von der Anſtalt gewährt . Nur bei Krankheiten ,
welche länger als 14 Tage währen , tritt eine Erſatzverbind⸗
lichkeit für Krankenwartung , Krankenkoſt , Arzt und Arzneien ,
wenn der Zögling oder ſeine Angehörigen nicht etwa vor⸗
ziehen , daß bis zur Wiedergeneſung die Anſtalt verlaſſen
wird .

§ 10. , Das von denin die Ackerbauſchule aufgenom⸗
menen Zöglingen zu entrichtende Lehrgeld für die ganze
Lehrzeit beträgt 450 M. ; ob und welcher Betrag des Lehr⸗
gelds bei einem Ausſcheiden des Zöglings vor Ablauf der

ngen , den in Bezug

E
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die Anſtalt
rktagsanzüge

zweijährigen Lehrzeit nachgelaſſen werde , iſt der Er chließung
des Miniſteriums des Innern anheimgegeben . Zöglingen
die die volle zweijährige Lehrzeit zur Zufriedenheit zurück⸗
gelegt haben , wird als Gegenwerth für die von ihnen ge⸗
leiſtete Arbeit durch das Miniſterium des Innern von dem
Lehrgeld von 450 M. der Betrag von 100 M. nachgelaſſen
werden

3 *
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7. Hufbeſchlagſchulen

Im Vollzug des Geſetzes vom 5
tüchtiger

Mai 1884 ſind zur
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Statut der Hufbeſe

Zweck der Hufbe 1 Die Hufbe

haben die Aufgabe jung.
welche das

Schmiedeh handwerk erlernt haben , inder Ausführung eines

guten Huf⸗ und Klauenbeſchlags ar183ubilden und zur Ablegung

der vorgeſchriebenen Prüfung im Hufbeſchlag vorzubereiten .

§ 2. Lehrperſonal . Für jede Schule iſt von dem

Miniſterium des Innern ein Thierarzt als Lehrer in dem

theoretiſchen Theil des 1
ein Beſchlagſchmied als

Lehrer des praktiſchen Hufbeſchlags , und , wo nöthig , ein

Zeichnenlehrerbeſtellt .
Vorſtand der Schule iſt der thierärztliche Lehrer .

8 8. Obliegenheiten des Schulvorſtandes .
Vorſtand der Schule empfängt die Anmeldungen zur Auf⸗

nahme in die Schule und zur ſtaatlichen Prüfung der Huf⸗

ſchmiede ; er iſt für die ſtrenge Einhaltung des Lehrplanes

verantwortlich ; es ſteht ihm zu, dem Unterricht der Schüler

zu jeder Zeit anzupohnen . Den von ihm innerhalb der

Grenzen dieſes Statuts und des Lehrplanes getroffenen
Anordnungen iſt ſeitens der Lehrer wie der Schüler Folge
zu leiſten . Er übt die Disciplin über die Schüler aus ;
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